
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2010/6/24 2007/15/0261
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2010

file:///


Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §11a;

1. EStG 1988 § 11a gültig von 30.12.2014 bis 14.02.2022 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2022

2. EStG 1988 § 11a gültig von 24.05.2007 bis 29.12.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2007

3. EStG 1988 § 11a gültig von 27.01.2007 bis 23.05.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2007

4. EStG 1988 § 11a gültig von 27.06.2006 bis 26.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 101/2006

5. EStG 1988 § 11a gültig von 31.12.2004 bis 26.06.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

6. EStG 1988 § 11a gültig von 20.12.2003 bis 30.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2003

7. EStG 1988 § 11a gültig von 21.08.2003 bis 19.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2003

Rechtssatz

Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes ist eine "betriebsnotwendige Einlage" iSd § 11a EStG 1988 jede Einlage in

das Betriebsvermögen, die im betrieblichen Interesse gelegen ist. Dies ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn

Einlagen bloß kurze Zeit um den Abschlussstichtag im Betrieb verbleiben. O@ensichtliche Umgehungshandlungen in

Form kurzzeitiger Einlagen sind der Steuerbegünstigung nicht zugänglich. Die Betriebsnotwendigkeit einer Einlage liegt

insbesondere auch dann vor, wenn die Einlage konkrete Investitionen oder Aufwendungen deckt oder eine drohende

Insolvenz abwendet. Damit sind aber andere Fälle von im betrieblichen Interesse gelegenen Einlagen in das

Betriebsvermögen nicht ausgeschlossen. Dass Einlagen zur Abdeckung eines betrieblichen Fremdwährungskredits als

betriebsnotwendig iSd § 11a Abs. 1 EStG 1988 qualiBziert werden, vermag der Verwaltungsgerichtshof nicht als

rechtswidrig zu erkennen, und zwar auch dann nicht, wenn noch keine VerpCichtung, sondern bloß die Möglichkeit der

Tilgung des Fremdwährungskredites bestanden hat.Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes ist eine

"betriebsnotwendige Einlage" iSd Paragraph 11 a, EStG 1988 jede Einlage in das Betriebsvermögen, die im

betrieblichen Interesse gelegen ist. Dies ist beispielsweise dann nicht der Fall, wenn Einlagen bloß kurze Zeit um den

Abschlussstichtag im Betrieb verbleiben. O@ensichtliche Umgehungshandlungen in Form kurzzeitiger Einlagen sind der

Steuerbegünstigung nicht zugänglich. Die Betriebsnotwendigkeit einer Einlage liegt insbesondere auch dann vor, wenn

die Einlage konkrete Investitionen oder Aufwendungen deckt oder eine drohende Insolvenz abwendet. Damit sind aber

andere Fälle von im betrieblichen Interesse gelegenen Einlagen in das Betriebsvermögen nicht ausgeschlossen. Dass

Einlagen zur Abdeckung eines betrieblichen Fremdwährungskredits als betriebsnotwendig iSd Paragraph 11 a, Absatz

eins, EStG 1988 qualiBziert werden, vermag der Verwaltungsgerichtshof nicht als rechtswidrig zu erkennen, und zwar

auch dann nicht, wenn noch keine VerpCichtung, sondern bloß die Möglichkeit der Tilgung des

Fremdwährungskredites bestanden hat.
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